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Betr . Verkehr mit Heu und Stroh.
Auf Grund der Ausführungsbestimmuiigen des Preutz.

Staatskommiffurs für Volksernährung zur Verordnung
über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 vom 1. Mai
1918 (Kreisblatl Nr . 57 ) vom 25. Mai 1918 wird für beu j
Umfang des Obertaunuskreises folgendes bestimmt:

Die Ausfuhr von Heu (Wiesen - und Kleeheu ) aus dem \
Obertaunuskreis ist verboten . Ebenso ist auch jede ent - j
geltliche oder unentgeltliche Abgabe von Heu innerhalb des
Kreises verboten.

Der Landrat kann in dringenden Fällen Ausnahmen zu¬
lasten.

Wer Heu zur Ablieferung bringen will , kaim bis au>
weiteres an das Kgl . ProviantamtFra .nkfurt a . At West,
abliefern . Nähere Anweisungen erteilen die Gemeindebe¬
hörden . Die Verrechnung dieser Ablieferungen hat in allen
Fällen durch die Mehlverteilungsstelle hier zu erfolgen.

Ilebertretungen der vorstehenden Vcrkebrsbefchränkun-
gen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld¬
strafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft . Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte
erkannt werden.

Bad Homburg v. d. H., den 0. Juni 1918.
Der König !. Landrat.

I . V . : Lübke.

Die Kemeiirdebehörden werden ersucht , vorstehende An¬
ordnung anstelle der Anordnung betr . den Verkehr mit
Heu vom 28. v. Mts . (Kteisblatt Nr . 66) bis zur Beendig¬
ung der Heuernte mehrmals in ortsüblicher Weise bekannt
zu machen und ihre Einhaltung zum wecke der restlosen
Aufbringung des dem Kreise auferlegten Liefersolls und
der ausreichenden Versorgung seiner kriegswichtigen Ve¬
rriebe genau zu überwachen und Ilebertretungen umgehend
hierher anzuzeigen . Das gleiche Ersuchen richte ich an die
Gendarmen des Kreises.

Der König !. Landrat.
Z. V . : Lübke.

Sonderausgabe von Zucker.
Als Teilersatz für die verkürzte Brotmenge wird vom 17.

Juni ds . Fs . ab  für drei hintercinanderfolgende lltägige
Perteilungsperiode eine Sondergabc von je 250 Gramm
Zucker auf den Kopf der zuckerversorgungsberechtigten Be¬
völkerung einfchl . der Getreideselbstversorger , aber außer
den Kriegsgefangeneu und Gewerbebetrieben erfolgen . Die i
Wachmannschaften erhalten die Sonderzulage auf Grund de j
Zuckerkarte . Diejenigen Personen , die zur Zeit der Sonder - j
Verteilung voriibrgehend ihren Aufenthalt wechseln , lzabeu,
einerlei , ob sie sich im Besitz einer Zuckerumtauschkarte bc- J
finden oder nicht , die Sonderzulage von dem Kommunalver-
band dezw . der Gemeinde ihres ständigen Aufenthaltes
zu empfangen.

Den Ortsbehörden wird die benötigte Zahl der Sonder-
zuckerkartcn vor jeder der drei Ausgabeperioden zugehen;
der Verbrauch ist in der allgemeinen Zweiwochenübersicht
unter Beifügung der abgelieferten Kartenabschnitte , dR ^ on
den übrigen Abschnitten getrennt zu halten sind , nachzuwe :-
sen. ?

■■PfiMFiar iww—

Ich mache noch besonders darauf aufmerksam , daß die
Zuteilung sowohl dieses Zuckers wie des Einmachzuckers
auf die laufende Mundzuckerverteilung nicht angerechnet
wird . ,

Bad Homburg v. d. H., den 7. Juni 1918.

Der Vorsitzende des Kreisausschnsses.
Z . V . : Lübke.

Die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden mache ich darauf aufmerksam,
daß die besonderen monatlichen Anzeigen über Fleischzu-

; lagen an Kranke sowie über die Fleischreserven nicht mehr
i erforderlich sind , da die Angaben in den Wochenübersichten
j enthalten sind.

Bad Homburg v. d . H., den 4. Juni 1918.
Der König !. Landrat.

l Z . V .: Lübke . .

j ' •
Bad Homburg v. d. H., 4. Juni 1918.

Die Wiederwahl des Bürgermeisters Peter Ernst VII . zu
j Ehlhalten zum Bürgermeister der Gemeinde Ehlhalten
j habe ich bestätigt.

Der König !. Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusirs.
Z . V . : Lübke.

Bekanntmachung,

betr . Hausbrand Bezugsscheine Reihe A.

Die den Bersorgungsbezirken zugesandten Hausbrand-
Bezugsscheine grüner  Farbe (Reihe A ) sind dazu
bestimmt , die Hansbrandlieferiingen der Monate Mai und
Juni 1918 zu decken.

Damit gemäß § 14 Abs. 11 meiner Bekanntmachung
über die Prennstvfsoersorgniia der Haushaltungen usw . vom
30 , März 1918 („Deutscher Reichsauzeiger " Nr . 78 ) die
Belieferung notleidender Bezugsscheine rechtzeitig von meinen
Amtlichen Berteilungsstellen und von mir veranlaßt werden
kann , sind alle grünen Hausbrand - Bezugsscheine , deren Be¬
lieferung durch den Handel bis Ende Juni voraussichtlich
nicht erreicht werden wird , bis zum 10 . Juni d. I . durch
die Bersorgungsbezirke bei den Amtlichen Berteilungsstellen
unter Darlegung der näheren Umstände einzureicheu . Lieferer
und Bo , tieferer , die solche notleidende » Bezugsscheine be¬
sitzen, haben sie rechtzeitig an die Bersorgungsbezirke zurück¬
zugeben.

Berlin , den 25 . Mai 1918.
Der Reichskonimissar für die Koklenverteilmrg

I . B . : N e i l.

Wird h ermit für den Obertaunuskeeis bekannt gegeben.
Bad Homburg n. d. H ., den 3 . Juni 1918.

Kriegswirtschaftstelle des Obertaunnskreises.
I.

I . v . Reeder.



Kurhaus Theater Bad Hom burg ..
Samstag , den 15. Juni , abends 7 1/* Uhr pünktlich

Wohltätigkeit » - Veranstaltung
zum besten der

•i!•

unter gütiger Oberleitung der Frau Geheimrat V Forkenbeck und freund¬
licher Mitwirkung von Damen und Herren aller Kreise, jungen Nsdcksu,
und Schülern des Gymnasiums, sowie dem Kurorchesfer unter Leitung

des Königlichen Musikdirektors Herrn Julius Schröder.

Einfriffsharfen im Hurbüro:
Logenplatz im Parkett u. I. Rang m15
Sperrsitz Reibe 1—8 fff 15
Sperrsitz Untere Reibe M IS
n . Rang fff S
ßallcrie res Platz M 2
Ballerte lff 1

Vortragsfolge 5ß Pfennig.

Auf die gelben Notbezngsfcheine
Nr . 5961—60bu werden nm Dienstag , den n ?. 6. vorm. 8—12 Uhr bei
Hch. Hettingcr je i Ztr . Braunkohlenbriketts abgegeben.

Notbezugsscheine werden wegen ungenügender Kohlen- und Briketts-
Zufuhr vor dein >7. Juni nicht mehr ausgestellt.

Ortskohlenstelle,
Es wird dringend empfohlen, die Briketts für den Winter aiis-

zuhcben.

Erhöhung des Einkommens
durch Versicherung von Leibrente bei der

Preussischen Renten -Versicherungs -Anstalt.
Sofort beginnende gleichbleibende Rente für Männer:

beim Eintrittsalter (Jahre) : SO | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
jährlich "/>, der Einlage : 7.248 j 8.244 | 9.812 111.418 14.196118.128

Bei längerem Anfscbnb der Rentenzahlung wesentlich höhere Sätze.
Für Frauen gelten bsondere Tarife.

Vermögenswerte Ende 1917 : 123 Millionen Mark.
Tarife und nähereAuskunft durch:

Arthur Bertholri , Kaufmann in Homburg vor der Höhe,
Louisenstr. 48.

Die Beerdigung unseres
verstorbenen Mitgliedes

Heinrich Weber
findet D i e n sta g, den
12. Juni , nachmittag 6
Uhr statt.
Die Mitglieder werden

gebeten dem Verstorbenen
die letzte Ehre zu er¬
weisen.

Der Vorstand des 8t.Joseph»
eins mul des katli. liroermmJ

Unfallanzeigen
iir alle Betriebe gültig, zu baden in der
Kreisblattdruckkrei



Der Lern Greife genötigt  Dc -inpf -Desiufekrioirsapparat
ift fd)abt)aft  geworden und bis auf weiteres nicht inehr ver¬
wendbar . Nach llebereinkommen mit der Amtsarmen¬
kommission steht während der Dauer der Wiederinstand¬
setzung des Kreisapparates der Dampf -Desinfektlonsappa-
rat des allgemeinen Krankenhauses in Bad Homburg zur
Verfügung und zwar unter folgenden Bedingungen:

An Gebühren für die Benutzung des Apparates find
zu entrichten:

1. 7 Mark für eine einmalig « Beschickung des Appa¬
rates und 3 Mark für jede weitere anschließende Desin¬
fektion.

Der Apparat steht in der Regel an jedem Montag und
Dienstag der Woche unter Dampf . Für Desinfektionen
außerhalb dieser Tage , sind außerdem die Selbstkosten für j
Bedienung und verbrauchtes Heizmaterial — je nach der
Dauer der Benutzung 2—5 Zentner Kohlen pro Tag
zu entrichten.

2. Vor jeder Inanspruchnahme des Apparates ist der >
Verwaltung des Allgem. Krankenhauses 1 Tat vorher i
Mitteilung zu machen. .

3. Eine Verantwortung für etwa durch die Dssin - !
fektion entstehenden Schäden an den zu desinfizierenden j
Gegenständen kann nicht übernommen werden.

4. Die desinfizierten Gegenstände find sofort nach :r-
folgter Desinfektion wieder abzuholen.
Die Ottsbehörden und Polizeiverwaltungen mack-e ist

hierauf zur Beachtung aufmerksam.
Bad Homburg v. d. H., den 6. Juni 1318

Der Königl. Landrat.
I . B . : Lübke.

Bad Hamburg.», d. H., 4. Juni 1918.
Im Selbstverlag des Professors Dr . Alois Herzog in

Sorau N.-L. ist unter dem Titel : „Was muß der Flachs-
käufer vom Flachsstengel wissen?" ein Buch erschienen, das
einen zweckmäßigen Leitfaden für Landwirte , Flachs¬
händler , Versuchs- und Lehranstalten bietet.

Das Buch kann für 1.50 Mark das Stück von der Kriegs-
Flachsbau -Eesellschaf in Berlin tV. 56, Markgrafenstr . 36,
bezogen werden und wird Jnterefienten zum Anschaffen
enrpfohlen.

Her A»k»0{. Handrat.
I . V.: Lübke.

Der Minister
der öffentlichen Arbeite».

Berlin W 66, den 16. Mai 1918.
In Ergänzung unseres Runderlasses vom 17. September

1917 lll . 2433. C. B . - M . d. ö. A. usw. bestimmen wir
hiermit folgendes:

Nachdem durch die Bekanntmachung vom 26 . März 1918
- Nr . M . 8/1 . 18. K. R . A. die Beschlagnahme, Enteig¬
nung und Meldepflicht von Einrichtungsgegenständen aus
Kupfer usw. ausgesprochen worden ist, sind die Bestimmun¬
gen dieser Bekanntmachung für alle staatseigenen Einrich¬
tungsstücke strengstens zu befolgen und durchzuführen . Ins¬
besondere sind alle Gegenstände der Reihe I (siehe § 3 der
Bekanntmachung ) sofort an die kommunalen Sammelstellen
abzuliefern und alle Gegenstände der Reihe kl und IV so
schnell wie irgend möglich auszubauen und abzuliefern . Fer¬
ner ist für alle Gegenstände der Reihe 111 und IV der not¬
wendige Ersatz alsbald zu beschaffen und die ersetzten Gegen¬
stände sind ebenfalls an die kommunalen Sammelstellen ab¬
zuliefern . Es wird ratsam sein, in erster Linie auf dieje¬
nigen Gebäude und Betriebe ein besonderes Augenmerk zu
richten, die dem verkehrenden Publikum besonders in die
Augen fallen um dadurch der Bevölkerung ein gutes Bei¬
spiel zu geben.

Für Gegenstände von besonderen, wissenschaftlichen, künst¬
lerischen, oder kunststgewerblichen Wert ist nach 8 13 der

Nekanurmachurlg der Widerruf der (Enteignung und die Be¬
freiung von der Ablieferung zu beantragen.

Sofern die Beschaffung von erforderlichen Ersatzstücken
auf Schwierigkeiten stößt, ist der Metall -Ersatzstelle bei der
Metall -Mobilmachungsstelle Mitteilung zu inachen, damit
bestehende ernstliche Schwierigkeiten rechtzeitig behoben
werden können. Soweit der Ausbau der abzuliefeniden Ge¬
genstände nicht durch eigenes Personal möglich gemacht wer¬
den kann, werden die Kommunalverbände mit ihrem Rat
zur Verfügung stehen, auch wird die Metall -Mobilma-
chungsstelle für entsprechende Beihilfe sorgen.

Für die Verrechnung der entstehenden Kosten und der
Erlöse gelten die Bestimmungen des eingangs genannten
Runderlasses.

Bad Homburg v. d. H., 5. Juni 1918.
Vorstehende Anweisung über Ablieferung der Einrich-

tungsgegenftändc in Staatsgebäuden bringe ich zur allge¬
meinen Kenntnis . Die Gemeindebehörden werden ersucht,
bezl. der kommunalen Gebäude und Einrichtungen in glei¬
cher Weise zu verfahren.

Der König!. Landen!.
I . V.: S e tze p f a n d t.

Bekanntmachung.
Nachdem durch Verordnung des Herrn Oberpräsidenten in

Cassel auf Grund der Bundesratsverordnung über die Ge¬
nehmigung von Ersatzlebensmitteln vom 7. März 1918 (R.
G. Bl . S . 113) für die Provinz Hessen-Nassau und die Für¬
stentümer Waldeck und Pyrmont die Unterzeichnete Ersatz¬
mittelstelle Hessen-Nassau in Frankfurt a . M . errichtet ist,
werden alle in der Provinz Hessen-Nassau und in den Für-
stentümmern Waldeck und Pyrmont ansässigen Erzeuger
bezw. Vertreibe ! von Ersatzlebensmitteln hiermit aufge-
fordert , baldigst die erforderlichen Anträge einzureichen
(Formblätter solcher können kostenlos von der Geschäftsstelle
in Frankfurt a . M ., Rathaus , Südbau , 3. Stock, Zimmer 327
bezogen werden . Die Anträgen , die genau und vollständig
der Ausfllhrungsanweisung entsprechen müssen, sind — im
allgemeinen 5 (bei Fleischbrühersatzwürfeln und dergleichen
20) — Proben jedes Ersatzmittels beizufügcn , ferner ist für
jedes Ersatzmittel besonders die Gebühr von 50 Mark bei
der Rechnungsführung (Zimmer 332) einzuzahlen . Die Prü¬
fung der Anträge erfolgt erst nach Zahlung der vorgeschrie¬
benen Gebühr . Ist ein Antrag unvollständig und wird er
binnen einer angemessenen Frist nicht ergänzt , dann wird
der Antrag auf Kosten des Antragstellers abgewiesen , eben¬
so im Falle der Ilnzuständgikeit der Ersatzmiltelftelle . Eine
Rückzahlung der Gebühr findet nicht statt . Die Herstellung
noch nicht genehmigter Ersatzmittel begründet keinen An¬
spruch ans Genehmigung . Ersatzlebensmittel dürfen erst
angcbotcn , feilgehalten , verkauft oder sonst in den Verkehr
gebracht werden , wenn sie genehmigt sind. Es wird deshalb
hier besonders auf die Bekanntmachungen des Herrn
Staatssekretärs des Kriegsernährungsanits vom 8. April
1918 (Grundsätze für die Erteilung und Versagung der Ge¬
nehmigung von Ersatzlebensmitteln sowie die Bekannt¬
machung über die Zugehörigkeit zu den Ersatzlebensmittclnl
hingewiesen.

Die am 1. d. Ms . im Kleinhandel befindlichen, bisher
noch nicht abgelehnten Ersatzmittel dürfen bis längstens
Ende kommenden Monats auch ohne unsere besondere Ge¬
nehmigung weiter ausverkauft werden , dagegen dürfen nach
dem 1. Juli ds Js . nur noch solche Ersatzlebensmittel in den
Verkehr gebracht bezw. feilgehalten werden , welche von den
für die Genehmigungserteilung zuständigen Ersatzmittel¬
stellen nach dem 1 Mai ds. Js . zum Handel zugelassen sind.

Vor dem 1. Mai 1918 erteilte Genehmigungen haben al¬
so im allgemeinen l.ur noch Geltung bis längstens 30. Juni
dieses Jahres.

Frankfurt a . M .. den 27. Mai 1918.
Ersatzmittelstelle Hessen-Nassau.



Vorstehende Bekanntmachung wird zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

» Der König !. Landrat.
I . V . : Lüb »c.

Versorgung der Laudmirtjchaft mit Geschirrleder.
Vorbemerkung : Das freigegebene Geschirrleder darf aus¬

schließlich zur Ausbesserung von landwirtschaftlichen und ge¬
werblichen Geschirren , nicht zu Neuanfertigungen oer¬
wendet werden.

In jedem Falle wird die Bescheinigung der Orts - oder
Polizeibehörde über die Notwendigkeit der Beschaffung ver¬
langt.
1. Mit der Ausbesserung der Geschirre ist ein fachmännisch
geleiteter Sattlereibetrieb , in dem das Sattlerhandwcrk
bereits vor Kriegsui ' sbruch ausgeübt worden ist , zu be¬
auftragen . Dieaußerordentliche Knappheit des Leders läßt
es nicht zu, daß Eeschirrausbefferungen von ungelernten
Gutsangestellten , kriegsgefangenen Sattlern oder Schuh¬
machern , die auf dem Gute beschäftigt sind , vorgenommen
werden . Nur in einem fachmännisch geleiteten Sattlerei¬
betrieb ist die restlose Ausnützung des jetzt so kostbaren Le-
dermatcrials gewährleistet.

Der Landwirt hat dem von ihm beauftragten Sattler
die vorerwähnte behördliche Bescheinigung über die Dring¬
lichkeit des Lederbedarfs auszuhändigen.

Zum direkten Bezüge von Eeschirrleder sind nur dieje¬
nigen Landwirte berechtigt , die auf ihrem Gut ständig einen
eigenen Sattlereibetrieb unterhalten.

2. Der Sattler wendet sich unter Vorlage der ihm über¬
gebenen Bescheinigung an diejenige Lederhandlung , von
der er vorher Geschirrleder bezogen hat . Dieser Lederhänd¬
ler erhält auf Grund der von ihm der Kntrollstelle für frei-
gegebenes Leder gemeldeten Bezugsmenge aus dem Jahre
1913 bzw . aus der Zeit vom 1. Juli 1915 bis 90 . Juni
1916 nach Maßgabe der für die jeweilige Verteilung zur
Verfügung stehenden Mengen Geschirrledcr zugeteilt.

Den Versand des Leders an die Händler nimmt die Kon¬
trollstelle für freigegebenes Leder nicht selbst vor , sondern
bedient sich hierzu der Vermittlung der Sattlcrledergesell-
schaft m. b. H., Berlin C 2 , Burgstraße 30 sab 1. 3. 18. Leip¬
zigerstraße 92) .

3. Solche Sattlereien , die von ihren bisherigen Liefe¬
ranten Ausbesserungsmaterial nicht erhalten können , ha¬
ben dies unter Namhaftmachung der Lieferantenfirma un¬
ter gleichzeitiger Beifügung der behördlichen Bescheinigung
der Kontrollstelle für freigegebenes Leder , Berlin W 66,
Leipzigerstraße 125 '!, mitzuteilen . Diese wird entweder ei¬
ne in der Nähe gelegene Lederhandlung mit der Beliefe¬
rung beauftragen oder eine Lederzuweisung veranlassen , die
sich jedoch nur im engsten Rahmen bewegen kann.

1. Vom Heeresdienst zur Ausübung ihres Berufes beur¬
laubte Sattler haben hiervon möglichst schon vor Beginn
ihres Urlaubes der Kontrollstelle für frcigegebencs Leder
unter Beifügung einer Bescheinigung ihres Kompani - usw.
-Führers Kenntnis zu geben : sie erhalten alsdann im Rah¬
men der zur Verfügung stehenden Ledermengen eine Son¬
derzuweisung von Geschirrleder.

Schlußbemerkung : Da vorläufig seitens der Heeresver¬
waltung nur beschränkte Ledermengen zur Verfügung ge¬
stellt werden können , muß auch seitens der Landwirtschaft
Ersatzmaterial mitverarbeitet werden . Als besonders geeig¬
net haben sich Geschirrteile aus Zellstoff erwiesen . Die Satt-
lerleder -Gesellschaft m. b. H.. Berlin 0 2, Burgstraße 30 sab
1. 3. 18 Leipzigerstraße 92) ist auf Anfrage bereit , diesbe¬
züglich ihre Erfahrungen mitzuteilen . Muster zur Verfüg¬
ung zu stellen sowie Lieferungen in Ersatzmaterial auszu-
siihren.

Kontrollstelle für sreigegebenes Leder.

betaTvnY ßcra <x<t |t

Bad Homburg v . d . H., 7 . Juni 1918.
Die Krirgswirtschastsstek «.

I . A .: ». R o ed e r.

Bad Homburg v. d. H ., 8. Juni 1918.
Nach Mitteilung der Bezirksstelle für Gemüse und Obst

ist die Firma Friedrich Sinai,  Handelsgärtnerei . Eschers-
heimerlandstraße 342 zu Frankfurt a . M . in der Lage Ge¬
müsepflanzen zu liefern.

Der Königl . Landrat.
I . V .: Lübke.

Bad Homburg v. d. H ., 8 . Juni 1918.
Das Präsidium des Königlichen Landgerichts Wiesda

den hat die Wiederwahl des Maurermeisters Peter Ludwig
Becker IV . in Neuenhain zum Schiedsmann für den Bezirk
Neuenhain auf eine mit dem 29. Mai 1918 beginnende
jährige Amtsdauer bestätigt.

Der König !. Sandrat.
I . V . : S e tz e p f a n d t.

Frankfurt a. M ., Mainz , den 29. Mai 1918.

Betrifft : Verwendung von Wagen der Eisenbahnverwal¬
tung.

In Ergänzung der Verordnung vom 26 . April 1918 be¬
stimmen wir auf Grund des 8 9b des Gesetzess über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 und § 1 des Abände¬
rungsgesetzes vom 11. Dezember 1915 im Jnteresie der öf¬
fentlichen Sicherheit wie folgt:

8 1.
Zur Verhütung einer mißbräuchlichen Benutzung der Ei-

senbahngüterwagen verbieten wir , daß den Militär - und
Eisenbahnbehörden bezüglich der Bezeichnung des Absenders
der Art , der Menge und des Gewichtes der Güter , des Emp¬
fängers und der Verwendung des Gutes falsche Angaben ge¬
macht werden . Es bleibt sich gleich , ob die falschen An¬
gaben schriftlich in Dringlichkeitsvordrucken . Frachtbriefen
oder dergleichen oder mündlich erfolgen.

8 2.
Verstöße hiergegen werden , sofern die bestehenden Gesetze

keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis bis
zu einem Jahr und bei Vorliegen mildernder Umstände
mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

S 3-
Die Verordnung tritt mit dem 15. Juni 1918 in Kraft.

Der steklv. Kommandierende General.
Riedel,  General der Infanterie.

Der Gouverneur der Festung Mainz.
Bausch,  Generalleutnant.

Bekanntmachung
Die Bekanntmachung des stellvertr . General-

Kommados 18 . Armee -Korp - vom w . August
1917 Sir . Pa . 9/8 . K . R A. betr . die Her¬
stellung vou Papiermundtüchern und Papieitisch¬
tüchern , wird hiermit ausgehobeu.

Frankfurt «. M , den 10. Juni 19 18.

Derstellv . Kommandierende General:
Riedel,

General der Infanterie.
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